
Bezirksgericht, die jetzt allgemein bei der Geschäfts
verteilung vorgezogen wird. Er trägt auch dem Bedürf
nis der Praxis Rechnung, unter Umständen möglichst 
schnell eine Kassationsentscheidung zu treffen, wozu 
ein großes Organ wie das Plenum trotz aller organisa
torischen Vorbereitung 'schwerer in der Lage ist.
Mit diesem Vorschlag wende ich mich nicht dagegen, 
daß dem Plenum des Bezirksgerichts Direktoren der

Kreisgerichte angehören, so wie dies ja auch beim 
Plenum des Obersten Gerichts der Fall ist, zu dem alle 
Direktoren der Bezirksgerichte gehören. Soweit aber 
das Bezirksgericht als Kassationsgericht tätig wird, 
also rechtsprechende Tätigkeit ausübt, sollte doch der 
Grundsatz eingehalten werden, daß gewählte Organe 
nur durch übergeordnete gewählte Organe anzuleiten 
sind.

J^orntatio",
Dt. VOJTECH PRICHYSTAL, Mitarbeiter der Abteilung Gesetzgebung 
im Ministerium der Justiz der CSSR

Charakteristische Züge der Neuregelung 
der Strafgerichtsbarkeit in der CSSR

Die tschechoslowakische Strafgerichtsbarkeit arbeitet 
seit Beginn des vorigen Jahres mit neuen rechtlichen 
Instrumenten. Am 1. Januar 1962 ist das neue Straf
gesetz (Ges. Nr. 140/1961 Gesetzessammlung — GS —) 
gleichzeitig mit dem neuen Gesetz über das gericht
liche Strafverfahren, der Strafprozeßordnung (Ges. 
Nr. 141/1961 —GS—), in Kraft getreten. Etwas früher, 
am 1. Juli 1961, sind das Gesetz über die örtlichen 
Volksgerichte (Ges. Nr. 38/1961 — GS —) und das Gesetz 
über die Aufgaben der Nationalausschüsse bei der 
Sicherung der sozialistischen Ordnung (Ges. Nr. 60/1961 
— GS —) wirksam geworden. Diese Gesetze, die auf- 

" einander abgestimmt sind, haben ein wichtiges Gebiet 
der Rechtsordnung geregelt. Sie enthalten die Sanktio
nen gegen Personen, die durch ihr Verhalten in Wider
spruch zu den Interessen der Gesellschaft geraten sind 
und dadurch die sozialistische Rechtsordnung stören. 
Sie regeln außerdem das Vorgehen bei der Anwendung 
dieser Sanktionen, also das Verfahren, nach welchem 
gegen die Störer der sozialistischen Ordnung ein
geschritten wird.
Die Gesetze sind unter Beachtung der neuen Verfassung 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik vom
11. Juli 1960 ausgearbeitet worden'. In der Verfassung 
hat das werktätige Volk der Tschechoslowakei mit Stolz 
festgestellt, daß der Sozialismus in seiner Heimat voll
ständig und endgültig gesiegt hat, daß es den Aufbau 
der vollentfalteten sozialistischen' Gesellschaft in An
griff nimmt und die Kräfte für den Übergang zum 
Kommunismus sammelt.
Es ist natürlich, daß sich in den neuen Gesetzen die 
ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen 
widerspiegeln, die in dieser Periode der gesellschaft
lichen Entwicklung eingetreten sind. In ihnen kommen 
gleichzeitig neue Gesichtspunkte bezüglich der Mittel 
und Methoden zur Festigung der sozialistischen Ge
setzlichkeit zum Ausdruck.
Den Weg hat auch hier die Partei gewiesen. Das 
Zentralkomitee . der Kommunistischen Paftei der 
Tschechoslowakei hat sich auf seiner Plenartagung am
7. und 8. Dezember 1960 mit den Fragen der weiteren 
Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit und der 
Vergesellschaftung des Gerichtswesens befaßt. Es hat 
gründlich die Situation analysiert und die Richtung der 
weiteren Entwicklung gewiesen. In seinem Beschluß 
hat es festgestellt, daß die weitere Festigung der sozia
listischen Gesetzlichkeit untrennbar mit der Weiterent
wicklung der sozialistischen Demokratie verbunden ist, 
daß bei der Anwendung der Gesetze immer mehr und 
wirksamer die Mittel der gesellschaftlichen Einwirkung 
und Erziehung anzuwenden sind, daß vor allem der

l vgl. Peäka. Rattinger, „Die neue Verfassung der Tschecho
slowakischen Sozialistischen Republik‘% NJ 1961 S. 81 ff.

Verletzung der Gesetze und der Regeln des sozialisti
schen Zusammenlebens vorgebeugt werden muß und 
daß die Mittel des staatlichen Zwanges nur dort zur. 
Anwendung kommen sollen, wo die moralische und 
erzieherische Einwirkung nicht ausreicht2.
Bereits mit diesen Schlußfolgerungen sind die charakte
ristischen Züge der neuen gesetzlichen Regelung ge
kennzeichnet. Die Rolle der typischen rechtlichen Sank
tionen wird eingeschränkt, der Anwendungsbereich der 
traditionellen Zwangsmittel eingeengt. Die Straf
gerichtsbarkeit wird weiter demokratisiert, und ihre 
erzieherische Seite wird gestärkt. Die staatlichen 
Zwangsmittel verlieren dabei keineswegs an Bedeutung. 
Sie werden in vollem Umfang und mit allem Nachdruck 
dort angewandt, wo andere Mittel versagen und wo 
ihre Anwendung im Interesse eines wirksamen 
Schutzes der Gesellschaft erforderlich ist.
Das neue Strafgesetz und die neue Strafprozeßordnung, 
letztere noch deutlicher, knüpfen unmittelbar an die 
bis zum 1. Januar 1962 geltenden Gesetze an. Das ist 
ganz natürlich. Das Strafgesetz und die Strafprozeß
ordnung, die durch die neuen Gesetze abgelöst wurden, 
waren vor noch nicht langer Zeit in Kraft getreten. Das 
Strafgesetz galt seit 1950 und wurde im Jahre 1956 neu 
gefaßt, die Strafprozeßordnung ist im Jahre 1956 aus
gearbeitet worden. In diesen Gesetzen waren bereits 
viele fortschrittliche Prinzipien des sozialistischen 
Straf- und Strafprozeßrechts verankert. In den meisten 
Fällen reichte es aus, diese Prinzipien zu vertiefen und 
weiterzuentwickeln. Im Beschluß des Zentralkomitees 
der KPC vom 8. Dezember 1960 zu den Fragen der 
weiteren Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
und der Vergesellschaftung des Gerichtswesens ist 
übrigens, soweit es sich um diese Gesetze handelt, aus
drücklich festgestellt worden, daß sie sich bewährt und 
wirksam zur Festigung der sozialistischen Gesetzlich
keit bei der Verfolgung von Tätern strafbarer Hand
lungen beigetragen haben. Dabei wird jedoch auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, sie in gewissen Punkten zu 
vervollkommnen, so vor allem im Zusammenhang mit 
der wachsenden Rolle der gesellschaftlichen Einwir
kung, mit der Errichtung der örtlichen Volksgerichte 
und mit der stärkeren erzieherischen Rolle der Strafen. 
Dadurch werden diese Gesetze ein noch wirksameres 
Instrument zur Senkung der Kriminalität und zur Be
seitigung ihrer Ursachen.
Neue Bestimmungen im Besonderen Teil 
des Strafgesetzbuchs
Die wesentlichsten Veränderungen hat das Kapitel des 
neuen Strafgesetzes erfahren, welches die auf den

2 Vgl. Streit, „Über einige Maßnahmen zur weiteren Festigung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit in der CSSR“, NJ 1961 S. 
160 ff.
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